
 

 

 

 
 

Bebauungsplan „Aichhalder Mühle“  
Öffentliche Bekanntmachung des Satzungsbeschlusses 

 

Der Gemeinderat der Gemeinde Aichhalden hat am 24.09.2019 in öffentlicher Sitzung den 
Bebauungsplan „Aichhalder Mühle“ nach § 10 Baugesetzbuch (BauGB) und die zusammen 
mit dem Bebauungsplan aufgestellten örtlichen Bauvorschriften als jeweils selbständige 
Satzung beschlossen.  
 

Räumlicher Geltungsbereich 
Das Plangebiet befindet sich an der westlichen Gemarkungsgrenze und umfasst eine Flä-
che von ca. 0,30 ha. Der exakte räumliche Geltungsbereich ist der nachfolgenden Pland-
arstellung zu entnehmen: 

 
Maßgebend ist der Lageplan des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.09.2019. 
 
Der Bebauungsplan und die örtlichen Bauvorschriften „Aichhalder Mühle“ treten mit 
dieser Bekanntmachung in Kraft. 
 
Der Bebauungsplan (zeichnerischer Teil, textliche Festsetzungen und Begründung) sowie 



 

 

die örtlichen Bauvorschriften werden innerhalb der allgemeinen Öffnungszeiten bei der Ge-
meindeverwaltung Aichhalden, Reißerweg 3, 78733 Aichhalden jedermanns Einsicht bereit-
gehalten. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 bis 3 
BauGB bezeichneten Verfahrens- und Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des 
§ 214 Abs. 2 BauGB beachtliche Verletzung der Vorschriften über das Verhältnis des Be-
bauungsplans und des Flächennutzungsplans oder aber ein nach § 214 Abs. 3 Satz 2 
BauGB beachtlicher Mangel des Abwägungsvorgangs nur beachtlich werden, wenn sie in-
nerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der Gemeinde un-
ter Darlegung des die Verletzung begründenden Sachverhalts geltend gemacht worden 
sind. 
 

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften 
beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie 
nicht schriftlich oder elektronisch innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser 
Satzung gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die 
Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Wer die Jahresfrist verstreichen lässt, ohne 
tätig zu werden, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl später geltend machen, wenn 
 

 die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind, 

 der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzwidrigkeit wider-
sprochen hat oder wenn vor Ablauf der in § 4 Absatz 4 Satz 1 GemO genannten Frist 
die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet hat oder die Verletzung der 
Verfahrens- oder Formvorschrift gegenüber der Gemeinde unter Bezeichnung des 
Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich oder elektronisch geltend 
gemacht worden ist. 

 
Ist eine Verletzung nach § 4 Abs. 4 Satz 2 Nr. 2 GemO geltend gemacht worden, so kann 
auch nach Ablauf eines Jahres nach der Bekanntmachung jedermann diese Verletzung gel-
tend machen. 
 

Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 BauGB über die Fälligkeit etwaiger Ent-
schädigungsansprüche im Falle der in den §§ 39 bis 42 BauGB bezeichneten Vermögens-
nachteile, deren Leistung schriftlich beim Entschädigungspflichtigen zu beantragen ist, und 
des § 44 Abs. 4 BauGB über das Erlöschen von Entschädigungsansprüchen, wenn der 
Antrag nicht innerhalb der Frist von drei Jahren gestellt ist, wird hingewiesen. 
 
 
Aichhalden, 10.01.2025 
 
gez. 
Michael Lehrer 
Bürgermeister 
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